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(Bekanntmachungen)

GERICHTSVERFAHREN

GERICHTSHOF

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 20. März 2018 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribulane di Bergamo — Italien) — Strafverfahren gegen Luca Menci

(Rechtssache C-524/15) (1)

(Vorlage zur Vorabentscheidung — Mehrwertsteuer — Richtlinie 2006/112/EG — Nichtabführung der 
geschuldeten Mehrwertsteuer — Sanktionen — Nationale Rechtsvorschriften, die für dieselbe Tat eine 

verwaltungsrechtliche und eine strafrechtliche Sanktion vorsehen — Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union — Art. 50 — Grundsatz ne bis in idem — Strafrechtliche Natur der 

Verwaltungssanktion — Vorliegen derselben Straftat — Art. 52 Abs. 1 — Einschränkungen des 
Grundsatzes ne bis in idem — Voraussetzungen)

(2018/C 166/02)

Verfahrenssprache: Italien

Vorlegendes Gericht

Tribunale die Bergamo

Parteien des Ausgangsverfahrens

Luca Menci

Beteiligte: Procura della Repubblica

Tenor

1. Art. 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht 
entgegensteht, nach der eine Person, die die geschuldete Mehrwertsteuer nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen abgeführt hat, in 
einem Strafverfahren verfolgt werden kann, obwohl sie wegen derselben Tat bereits mit einer bestandskräftigen Verwaltungssanktion 
strafrechtlicher Natur im Sinne von Art. 50 belegt wurde, sofern diese Regelung

— eine dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung hat, die eine solche Kumulierung von Verfolgungsmaßnahmen und Sanktionen 
rechtfertigen kann, nämlich die Bekämpfung von Mehrwertsteuerstraftaten, wobei mit den Verfolgungsmaßnahmen und 
Sanktionen komplementäre Zwecke verfolgt werden müssen,

— Regeln zur Gewährleistung einer Koordinierung enthält, mit der die zusätzliche Belastung, die sich für die Betroffenen aus einer 
Kumulierung von Verfahren ergibt, auf das zwingend Erforderliche beschränkt wird, und

— Regeln vorsieht, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Schwere aller verhängten Sanktionen auf das im Verhältnis zur 
Schwere der betreffenden Straftat zwingend Erforderliche beschränkt wird.
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2. Es ist Sache des nationalen Gerichts, sich unter Berücksichtigung aller Umstände des Ausgangsverfahrens zu vergewissern, dass die 
Belastung, die sich für den Betroffenen aus der Anwendung der im Ausgangsverfahren fraglichen nationalen Regelung und aus der 
nach ihr zulässigen Kumulierung von Verfolgungsmaßnahmen und Sanktionen konkret ergibt, nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
begangenen Straftat steht.

(1) ABl. C 414 vom 14.12.2015.

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 22. März 2018 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) — Agnieška Anisimovienė u. a. (C-688/15)/„Indėlių ir 

investicijų draudimas“ VĮ (C-109/16)

(Verbundene Rechtssachen C-688/15 und C-109/16) (1)

(Vorlage zur Vorabentscheidung — Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssysteme — Richtlinie 
94/19/EG — Art. 1 Nr. 1 — Einlagen — Zwischenpositionen im Rahmen von normalen 

Bankgeschäften — Richtlinie 97/9/EG — Art. 2 Abs. 2 Unterabs. 2 — Gelder, die einem Anleger 
geschuldet werden oder gehören und für dessen Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften 

gehalten werden — Kreditinstitut, das Wertpapiere ausgibt — Gelder, die Privatpersonen bei dem 
Kreditinstitut für die Zeichnung neuer Wertpapiere eingezahlt haben — Anwendung der Richtlinie 2004/ 
39/EG — Insolvenz des Kreditinstituts vor Ausgabe der Wertpapiere — Öffentliches Unternehmen, das 

für die Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssysteme zuständig ist — Möglichkeit, sich 
gegenüber diesem Unternehmen auf die Richtlinien 94/19/EG und 97/9/EG zu berufen)

(2018/C 166/03)

Verfahrenssprache: Litauisch

Vorlegendes Gericht

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parteien des Ausgangsverfahrens

Agnieška Anisimovienė u. a.

Beteiligte: AB bankas „Snoras“, in Abwicklung, „Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ und AB bankas „Finasta“ (C-688/15)

„Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ

Beteiligte: Alvydas Raišelis, AB bankas „Snoras“, in Abwicklung (C-109/16)

Tenor

1. Die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der 
Anleger und die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Ein-
lagensicherungssysteme in der durch die Richtlinie 2009/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2009 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass Ansprüche in Bezug auf Gelder, die für die Zeichnung von Wertpapieren, die 
von einem Kreditinstitut ausgegeben werden sollten, von Konten von Privatpersonen bei dem Kreditinstitut abgebucht und auf Konten 
des Kreditinstituts übertragen worden sind, wenn die Wertpapiere wegen Insolvenz des Kreditinstituts nicht ausgegeben worden sind, 
sowohl unter die Anlegerentschädigungssysteme gemäß der Richtlinie 97/9 als auch unter die Einlagensicherungssysteme gemäß der 
Richtlinie 94/19 fallen.
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